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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3996/J 

der Abgeordneten Silvan, Genossinnen und Genossen betreffend der Vorabinformation 

über COVID 19 Maßnahmen an Kurz Freund Martin Ho wie folgt: 

Fragen 1 bis 3: 

 Welche Personen, Organisationen, Institutionen, Ministerien und Behörden werden 

vorab über neue Coronaverordnungen und - gesetze (vor Kundmachung dieser) 

informiert bzw. sind in deren Erstellungsprozess eingebunden? 

 Gibt es aus dem Bundeskanzleramt Weisungen an ihr Ministerium, dass gewisse 

Kreise vorab von der Erstellung neuer Verordnungen und Gesetze zu informieren 

sind? 

a) Wenn ja, wer ist aller vorab zu informieren? 

b) Wenn ja, wer hat die jeweilige Arbeitsanleitung/Weisung erlassen? 

 Gibt es aus anderen Ministerien Anfragen bzw. die Bitte an ihr Ministerium, dass 

gewisse Kreise vorab von der Erstellung neuer Verordnungen und Gesetze zu 

informieren sind? 

c) Wenn ja, aus welchem Ministerium zum Vorteil welchen Betriebes? 
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Generell ist festzuhalten, dass bei der Ausarbeitung von Gesetzen und Verordnungen auch 

(mit)betroffene Stellen in einem frühen Stadium einbezogen werden. Dies erfolgt in der 

Regel im Zuge eines Begutachtungsverfahrens. Der Kreis der im konkreten Fall zur 

Begutachtung eingeladenen Stellen ist unterschiedlich groß und richtet sich jeweils nach 

der im Gesetzes- bzw. Verordnungsentwurf geregelten Materie. Beispiele für 

begutachtende Stellen sind: andere Bundesministerien, Interessenvertretungen, 

Rechnungshof, Volksanwaltschaft, Höchstgerichte, Universitäten und allenfalls NGOs.  

Gleichzeitig mit der Versendung des Gesetzes- oder Verordnungsentwurfes samt 

Materialien an die begutachtenden Stellen ist auch dem Präsidium des Nationalrates eine 

Ausfertigung elektronisch zu übermitteln. Darüber hinaus werden die Entwürfe sowie die 

dazu ergangenen Stellungnahmen auf die Homepage des Parlamentes gestellt und damit 

einem breiten Personenkreis zugänglich gemacht.  

Sofern ein solches Begutachtungsverfahren nicht stattfindet, werden in den Prozess 

jedenfalls der Koalitionspartner im Rahmen der koalitionsinternen Koordinierung, der 

BKA—VD, und andere Ministerien, sofern diese betroffen sind, eingebunden. Weiters 

werden die Gesetze und Verordnungen vorab mit meinen Beratungsgremien erläutert (zB 

Corona-Kommission, juristische ExpertInnen). Gegebenenfalls werden Vorhaben vorab mit 

den LandessanitätsdirektorInnen besprochen.  

Die Ministerinnen und Minister sind in ihrem Ressort weisungsfrei, Weisungen zum Vorteil 

bestimmter Betriebe hat es entsprechend nicht gegeben. 

Frage 4: Wie erklären Sie sich, dass Kanzlerfreund und Gastronom Martin Ho bereits einen 

Tag vor Bekanntgabe der neuen Coronamaßnahmen durch die Regierung ein derartiges 

Posting auf der FB Seite seines Lokals und in lnstagram absetzen kann? 

Diese Frage ist kein Gegenstand der Vollziehung. 

Frage 5: Halten Sie es generell für fair wenn man gewissen Personenkreisen vorab 

Informationen über geplante Neuerungen über Coronaschutzmaßnahmen zukommen lässt 

oder ist dies auch aus Ihrer Sicht wettbewerbsrechtlich bedenklich? 

Meinungen und Einschätzungen sind nicht Gegenstand des Interpellationsrechts. 
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Frage 6: Gibt es seitens des Kanzlerfreund und Gastronomen Martin Ho Anfragen oder 

Schriftverkehr mit ihrem Ministerium in den letzten 3 Jahren? 

a) Wenn ja, zu welchem Zweck? 

b) Wenn ja, mit wem? 

Davon ist mir nichts bekannt. 

Frage 7: Hat ihr Ministerium in den letzten 3 Jahren Aufträge an Herrn Martin Ho oder an 

die Unternehmen DOTS Nussdorf GmbH, DOTS Beteiligung GmbH, DOTS Mariahilf GmbH, 

DOTS City GmbH (HO GALLERY), SCORE 54 GmbH, DOTS Prater GmbH (VIE I PEE), 

HOGALLERY GmbH, Chin Chin Gastronomie GmbH, One Time GmbH, DOTS ICON GmbH, 

DOTS Beteiligung GmbH vergeben? 

a) Wenn ja zu welchem Zweck und in welcher Höhe? 

In den letzten drei Jahren haben lt. SAP keine Buchungen in die o.g. Unternehmen 

stattgefunden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rudolf Anschober 
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